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Opfer am 1. Advent 1980 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 13. Oktober 1980 
AZ 52.13-1 Nr. 15 

Das Opfer am 1. Advent, 30. November 1980, ist auch in diesem Jahr für die 
Arbeit des Gustav-Adolf-Werks unserer Landeskirche bestimmt. 

Die Pfarrämter werden gebeten, dieses Opfer den Gemeinden zu empfehlen 
und folgendes abzukündigen: 

Zur guten Tradition unserer Landeskirche gehört es, am 1. Advent auch der 
Diaspora zu gedenken. Fiirbittend denken wir an evangelische Christen, die mit 
ihrem Glauben allein stehen als kleine Kirche in großen Ländern: zum Beispiel 
in Polen oder bei den Neusiedlern im Norden Brasiliens. An vielen Orten brau-
chen evangelische Christen unsere Hilfe, um als Minderheit das Evangelium 
glauben und leben zu können. 

Unser Gustav-Adolf-Werk hält Verbindung mit diesen Gemeinden in der 
Diaspora und hilft, Mitarbeiter auszubilden und die nötigen Räume zu bauen. 
Damit diese Aufgaben auch weiter erfüllt werden können, erbitten wir das Opfer 
des 1. Adventsonntags für den Dienst unseres Diasporawerks. „Gott will, daß 
allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkermtnis der Wahrheit kommen. -
Lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen." 

Es wird gebeten, den Ertrag des Opfers über die Bezirksopfersammelstellen 
an das Kassenamt des Gustav-Adolf-Werks in Stuttgart (Postscheckkonto Stutt-
gart Nr. 2379-701, BLZ 600100 70), oder Girokonto Nr. 2 025 571 bei der Landes-
girokasse Stuttgart, BLZ 600 501 Ol) - nicht an die Kasse des Oberkirchenrats -
zu überweisen. 

V. K e l e r 
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S p r e c h z e i t e n d e s O b e r k i r c h e n r a t s : nur Montag,Mittwoch und Freitagvon 9.00 bis 
11.00 Uhr, wobei unvorhergesehene Verhinderung der Berichterstatter des Oberkirchenrats in 
Kauf genommen werden muß. Vorherige rechtzeitige Anmeldung eines Besuches ist in jedem 
Fall erwünscht. Außerhalb der Sprechzeiten dürfen Besucher nicht damit rechnen, daß sie emp-
fangen werden können. 
Der Oberkirchenrat bittet, während der Sprechstunden telefoniiche Anrufe bei den Berichter-
stattern auf dringende Angelegenheiten zu beschränken. 
Amtsblatt: Laufender Bezug nur durch das Sekretariat des Evang. Oberkirchenrats. Bezugspreis 
vierteljährlich 2,50 DM einschließlich Porto- und Versandkosten. 
Einzelnummern laufender oder früherer Jahrgänge können vom Sekretariat des Evang. Ober-
kirchenrats - soweit noch vorrätig - bezogen werden. 
A n s c h r i f t e n : Evang. Oberkirchenrat, Postfach 92,Gänsheidestr.2 und4,7000 Stuttgart 1, 
Telefon (0711) 2149-1. 
K o n t e n der K a s s e des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 
Nr. 1531 Landesbank (Girozentrale) Stuttgart (BLZ 600 500 00) 
Nr. 2 003 225 Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 50101) 
Nr. 9050-708 Postscheckamt Stuttgart (BLZ 60010070) 
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